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Ihr IFG -Antrag vom 24. Februar 2023 zu Bund -Länder -Information 
über Verfahren beim Bundesverfassungsgericht, Az. 2 BvL 6/17, 2 
BvL 7/17, 2 BvL 8/17 [#271342]   
 
 
Sehr geehrter Herr ███,  
 
mit Ihrer o.g. Anfrage haben Sie um Beantwortung folgender Fragen ge-
beten: 
 

- Wurden der Bund und die anderen Bundesländer über di e Anhän-
gigkeit bzw. Rechtshängigkeit der Verfassungsbeschwerden 
BVerfG Az. 2 BvL 6/17, 2 BvL 7/17, 2 BvL 8/17 informiert?  

- Wurden der Bund und die Länder um Stellungnahmen bzw. sons-
tige Zuarbeiten hierzu gebeten?  

- Wenn ja, wie und in welchem Rahmen? Bitte d ie entsprechenden 
Schreiben hier einstellen.  

 
Es wird klarstellend darauf hingewiesen , dass den vorgenannten Verfah-
ren  beim  Bundesverfassungsgericht keine  Verfassungsbeschwerden, 
sondern Aussetzungs - und Vorlagebeschlüsse des Verwaltungsgerichts 
Köln vom 3 . Mai 2017, Az. 3 K 4913/14, 3 K 6173/14 und 3 K 7038/15, 
zugrunde lagen. Diese sind bei den Portalen juris und beck -online abruf-
bar. 
 
Zu Ihrer Anfrage kann ich Ihnen mitteilen, dass das Bundesverfassungs-
gericht die Vorlagebeschlüsse – wie bei derartigen Verfahren üblich – mit 
Schreiben  vom 12.  März  2019  den  zuständigen  Bundesministerien  und 
allen Bundesländern übersandt und ihnen „Gelegenheit zur Äußerung“ 
gegeben hat. Seitens des Landes Nordrhein -Westfalen erfolgte keine In-
formation oder Beteiligung des B undes oder anderer Bundesländer.  
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Seite 2 von 2 Das Schreiben des Bundesverfassungsgerichts vom 12. März 2019 habe 
ich beigefügt. Bei den darin aufgeführten Anlagen handelt es sich um die 
Vorlagebeschlüsse des Verwaltungsgerichts Köln.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag 
 
 
 
███  
 


